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Übersicht der Nenngeldobergrenze der Jugend  
für LK- und Ranglistenturniere im WTB 

 

Stand: 8. Mai 2017 

 

Die DTB-Jugendkommission legt Obergrenzen für das Nenngeld bei Jugendturnieren neu fest. 

Diese gelten DTB-weit, wobei der jeweilige Landesverband für seine Jugendturniere auch  

niedrigere (aber keine höheren) Obergrenzen festlegen kann. 

Für die Jugendturniere in Württemberg wurden von der WTB-Jugendsportkommission die Obergrenzen des 
DTB übernommen: 

 

  

Winter/Halle  
(1.10. - 25.04.) 

DTB-
Teilnehmerentgelt Sommer/Freiplatz 

DTB- 
Teilnehmerentgelt 

  

bis 
31.12.2017 

ab 
01.01.2018 

ab  
01.04.2017 

bis 
31.12.2017 

ab 
01.01.2018 

ab  
01.04.2017 

RL- u. LK-Turniere 
der U11 - U18 35,- € 40,- € 5,- € *

 
25,- € 30,- € 5,- € * 

Reine LK-Turniere  
U11 - U18 35,- € 40,- € 3,- € * 25,- € 30,- € 3,- € * 

              

Turniere U10 
(Großfeld) 25,- € 30,- €**   20,- € 25,- €**   

Turniere Midcourt 25,- € 30,- €**   20,- € 25,- €**   

Turniere Kleinfeld 15,-€ 20,-€**   10,- € 15,- €**   

 

* Das DTB-Teilnehmerentgelt kann ab dem 01.04.2017 zusätzlich zum Nenngeld erhoben werden. 
 
Das Entgelt ist mit der Anmeldung zum Turnier zusätzlich zum Nenngeld an den Ausrichter zu zahlen. In den Turnier-

Ausschreibungen ist gesondert darauf hinzuweisen.  

Auf der Internetplattform „mybigpoint“ wird in der Turnierübersicht neben dem Feld „Nenngeld“ ein zusätzliches Feld 

„Teilnehmerentgelt“ eingerichtet, das den durch die Spieler zu entrichtenden Betrag ausweisen wird. 
 

Ausgenommen von dem Teilnehmerentgelt sind Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sowie die Jugendkonkurrenzen der 

Altersklassen U10 und jünger, da diese weder ranglisten- noch leistungsklassenrelevant sind. 
 

Die genannten Nenngeldobergrenzen sind für alle offenen Jugendturniere (Bez./Verband) verbindlich. Sonderleistungen 

(Verpflegung, Übernachtung usw.) können außerhalb des Nenngeldes extra berechnet werden, sofern diese in Anspruch 

genommen werden! Das eigentliche Nenngeld darf dadurch aber nicht über die festgelegte Obergrenze erhöht werden. 

 

Reine LK-Turniere: 
Im Württembergischen Tennis-Bund fällt eine WTB Genehmigungs-u. Bearbeitungsgebühr für die Turnierveranstalter an. 

Für Erwachsene beläuft sich die Gebühr auf 5,- Euro, für Jugendliche bei Jugendturnieren (U11-U18) auf  3,- Euro je 
Teilnehmer/-in. Diese Gebühr wird dem Ausrichter, entsprechend  den Teilnehmern, vom Verband automatisch in 
Rechnung gestellt und ist Bestandteil des Nenngeldes. 
 

** Die WTB-Jugendsportkommission hat die Obergrenze für das Nenngeld bei der U10 u. jünger ab dem 01.01.2018 um  

5,- € angehoben. 

 

gez. Stefan Böning  

Verbandsjugendwart 


